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müsse also gute Gründe dafür geben, statt der Bahn den Lkw zu benutzen. 

Bei genauer Betrachtung ergebe sich, dass eine zehnprozentige Effizienzstei-

gerung beim Kraftstoffverbrauch im Straßenverkehr klimatechnisch insgesamt 

eine mindestens ebenso große Wirkung habe, wie der absolute energetische 

Vorteil des heutigen Schienenverkehrs. Darüber hinaus habe der BGL in der 

Diskussion um den Lang-Lkw ein System vorgeschlagen, das die Transport-

behälter einfacher zwischen den Verkehrsträgern umsteigen lasse. Dazu sei 

es allerdings zwingend notwendig, dass die Maße der Straßenfahrzeuge auf 

die Maße der Transportbehälter im Land- und Seeverkehr abgestimmt seien. 

Der BGL stehe unverändert zum ergebnisoffenen Feldversuch mit Lang-Lkw 

unter wissenschaftlicher Begleitung. 

Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer 

Besonders emotional wurde der Vortrag von Hermann Grewer, als er zur Euro 

VI-Problematik Stellung nahm. Er wisse, dass der Bundesverkehrsminister 

sowohl aus der „Umweltecke“ als auch von einzelnen Nutzfahrzeugherstellern 

um eine vorzeitige Mautspreizung von 4 bis 5 Cent/km für Euro VI-Lkw ab 

2012 angegangen werde. Hinzu kämen Forderungen nach einer „Incentivie-

rung“ der Fahrzeuganschaffung in Höhe von 5.500 bis 6.000 Euro pro Euro 

VI-Lkw aus der Staatskasse. „Wir können Ihnen versichern, das Gewerbe 

möchte und verlangt diese Subventionierung nicht. Wenn Euro VI ein Anlie-

gen der Umweltpolitik ist, haben wir aus diesem Blickwinkel jedoch nichts da-

gegen, die Neuanschaffung von Euro VI-Fahrzeugen ‚vor der Zeit’ mit einer 

Anschaffungsprämie ‚zu belohnen’“. Allerdings dürfe diese Prämie nicht aus 

den Mautharmonisierungsmitteln des Transportlogistikgewerbes bezahlt und 

dafür die De-minimis-Förderung oder gar die Aus- und Weiterbildungsmittel 

zurückgefahren werden. Im Übrigen stelle sich die Frage, ob die Reduktion 

einzelner Schadgase – die bereits weitgehend mit der Norm Euro V erfolgt sei 

– wichtiger sei als die Reduktion von klimarelevantem CO2. „Sollte die CO2-

Debatte stimmig und das energiepolitische Programm der Bundesregierung 

ernst gemeint sein, können wir keine neue Fahrzeuggeneration gebrauchen, 

die mehr Kraftstoff verbraucht. … Euro VI mit gut 5 % Mehrverbrauch gegen-

über moderner Euro V-Technologie kann schon deshalb nicht die Antwort auf 

zukünftige Herausforderungen sein“, so der BGL-Präsident in der Folge. Der 

BGL lehne eine vorzeitige Mautspreizung zugunsten Euro VI auch aus wirt-

schaftlichen Gründen ab: Sie käme einer Frachtpreisminderung um mehrere 

Cent pro Kilometer gleich, da die Verladerschaft erfahrungsgemäß meist nur 

den niedrigsten Mautsatz erstatte. BGL-Präsident Hermann Grewer: „Ich hof-

fe, diese Botschaft war klar und deutlich genug an unsere Freunde und Liefe-
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ranten aus der Nutzfahrzeugindustrie, die heute im Saal anwesend sind und 

uns ALLE seit vielen Jahren wohlwollend zur Seite standen. Wenn schon Inno-

vationsförderung aus Umweltschutzgründen verlangt und politisch gewollt 

wird, dann bitteschön aus dem Umweltetat und keinen zusätzlichen Mittelab-

fluss aus dem Harmonisierungsfonds.“ 

Abschließend entwickelte der BGL-Präsident Gedanken über umweltfreundli-

che Lkw-Kraftstoffe der Zukunft. So sei Elektromobilität für schwere Nutzfahr-

zeuge auf absehbare Zeit keine unmittelbare Alternative. Jedoch könnten ta-

geszeitliche und saisonale Stromspitzen aus erneuerbaren Energien indirekt 

genutzt werden. Überschüssiger Strom könnte in Wasserstoff umgewandelt 

werden. Dieser Wasserstoff könnte dann in dem Trägerstoff Carbazol gebun-

den werden, was gegenüber reinem Wasserstoff den Vorteil hätte, nicht unter 

hohem Druck gespeichert werden zu müssen. Dieser Trägerstoff könnte in 

herkömmliche Treibstofftanks eingefüllt werden. Beim Fahren würde der Was-

serstoff verbraucht, das Carbazol bliebe übrig. An der Tankstelle würde es 

dann zwei Tankrüssel geben: Der eine würde das „alte“ Carbazol ohne Was-

serstoff abpumpen, der andere Tankrüssel würde „neues“, mit Wasserstoff 

wieder angereichertes Carbazol in den Tank füllen. BGL-Präsident Hermann 

Grewer dazu: „Sehr geehrter Herr Bundesminister, wir haben es mit Ihrem 

hochgeschätzten Staatssekretär Bomba bereits andiskutiert: Wir sind im Ge-

werbe an der Erprobung neuer Kraftstoffe und Antriebstechniken hoch inte-

ressiert. … Regenerativ gewonnener Wasserstoff würde uns letztendlich im 

Energieverbrauch genau so umweltfreundlich machen wie andere Verkehrs-

träger, die ausschließlich auf Elektrizität setzen, aber bei der Flächenbedie-

nung von Wirtschaft und Verbrauchern ‚passen’ müssen.“  

Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer kündigte an, die Investitionsmit-

tel für die Straßeninfrastruktur künftig vorwiegend in den Erhalt und weniger 

in den Neubau zu stecken. Er werde nichts anfangen, was mit den vorhande-

nen Mitteln nicht auch zu Ende gebaut werden könne. Die Mittel für die Brü-

ckensanierung würden von 300 Mio. Euro im Mittel der letzten zehn Jahre auf 

670 bis 700 Mio. Euro pro Jahr aufgestockt werden. Er wolle jedoch nicht nur 

die Metropolregionen miteinander verbunden wissen, auch das Land dazwi-

schen müsse angebunden werden: „Dies ist meine tiefe politische Überzeu-

gung!“  

Daneben wies der Bundesverkehrsminister auf das neue Projekt „Schlafende 

Baustellen“ hin: „Sagen Sie Ihren Fahrern, dass sie Baustellen auf der 

BMVBS-Homepage melden sollen, wenn an einer Baustelle tagsüber – auch 

samstags – nicht gebaut wird. Jede Autobahn-Direktion muss sich verantwor-

ten, wenn nicht gebaut wird.“ 

Weiterhin verwies Dr. Ramsauer in seiner immer wieder von Beifall unterbro-

chenen Rede auf das Risiko konjunktureller Schwankungen, die der im Haus-

haltsjahr 2011 erstmals realisierte geschlossene Finanzkreislauf Straße in sich 

berge. Um dies auszugleichen, strebe er an, die VIFG „ein Stück weit kredit-

fähig zu machen“, um diese Schwankungen „abpolstern“ zu können. 

Dass eine vorzeitige Mautspreizung zugunsten von Euro VI-Lkw bei den 

Transportunternehmen zu zusätzlichen Abschreibungen führen könne und was 

dies für eine Bedeutung bei Bankgesprächen habe, sei ihm – so der Bundes-

verkehrsminister – „völlig klar“. Momentan liefen auf Staatssekretärsebene 

entsprechende Gespräche zwischen dem BMVBS und dem Bundesumweltmi-

nisterium (BMU). Dr. Ramsauer sagte allerdings coram publico zu, jeden Vor-

schlag aus dem BMU mit BGL und DSLV zu besprechen, bevor er entscheide. 

Beim Thema „Lang-Lkw“ zeigte sich Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ram-
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sauer mehr als erstaunt. Deutschland sei ein Land, das es fertig bringe, die 

einfachsten und am einfachsten daherkommenden Sachen durch Verkrustung 

zu ruinieren. Er dankte BGL, DSLV und VDA für die Unterstützung bei der 

Umsetzung des Feldversuches. Er habe sich rechtzeitig vor der entscheiden-

den Abstimmung bei der Verkehrsministerkonferenz Anfang Oktober in Köln 

bei jedem einzelnen Landesverkehrsminister aus den zustimmenden Bundes-

ländern persönlich versichert, dass diese am Feldversuch festhielten, und das 

explizit auf der rechtlichen Basis einer Ausnahmegenehmigung. „Wenn der 

Schnee wieder weg ist, dann ist das ein atmendes System. Fangen wir erst 

mal an – und dann Stück für Stück“, so der Bundesverkehrsminister – und 

später in der Pressekonferenz zum gleichen Thema: „Bevor wir schon wieder 

Angst vor dem Ende haben, beginnen wir doch erst einmal!“  

Zum Schluss seiner Ausführungen rief Dr. Ramsauer aus: „Wir wollen auch 

die besten Elektroautos der Welt bauen!“ Dennoch dürfe man nicht überse-

hen, dass eine Effizienzsteigerung von 25 % beim Verbrennungsmotor die 

CO2-Emissionen des Straßenverkehrs um ein Vielfaches mehr senken würde, 

als der für 2020 angepeilte Elektroautoanteil von 2 %. Rhythmischer Applaus 

verabschiedete den Bundesverkehrsminister. 

Dann wurde es feierlich: Erst zum zweiten Mal überhaupt wurde vom BGL die 

Auszeichnung „Großer Wagen“ verliehen, und zwar an Dr. Bernard Krone, den 

Inhaber und Beiratsvorsitzenden der Bernard Krone GmbH & Co. KG aus 

Spelle im Emsland. Die Preisverleihung nahm BGL-Präsident Hermann Grewer 

persönlich vor. In seiner Laudatio würdigte er Dr. Bernard Krone als einen 

„der ganz großen Macher aus der Nutzfahrzeugindustrie“, der „…uns über 

Jahrzehnte mit Rat und Tat zur Seite steht.“ Sein Unternehmen gehöre zu den 

innovativsten, wenn es um zukunftsorientierte Lösungen für mehr Wirtschaft-

lichkeit, Umweltfreundlichkeit, Sicherheit und Praxisnähe in den Anhänger-

märkten gehe.  

„Insoweit freut es mich persönlich, dass mit ihm ein Hersteller, der nicht nur 

Absatzzahlen und Umsätze im Sinn hat, sondern den Nutzen seiner Kunden 

mehren will, Preisträger des ‚Großen Wagens’ wird. Wie auf keinen anderen 

passt dieser Preis, weil unsere 7-Sterne-Logistik im Sternzeichen des ‚Großen 

Wagens’ ohne innovative Produkte, für die er als Repräsentant der Industrie 

steht, nicht denkbar wäre“, so der BGL-Präsident weiter. 

Dr. Bernard Krone verpflichte sich aber auch seit Jahrzehnten der Verbands-

arbeit und der ehrenamtlichen Tätigkeit. Als VDA-Vizepräsident stelle er unter 

Beweis, dass er sich und seine Industrie auf Kundenwünsche einzustellen 

vermag. Für ihn sei der Kunde das wichtigste Gut neben einem hervorragen-

den Produkt. Kundenbeziehungen bedeuteten für ihn, einen menschlich ver-

trauten und respektvollen Umgang zu pflegen, genau wie mit seinen Kollegen 

im Herstellerkreis, Konkurrenten, Mitarbeitern und Freunden. Und ganz wich-

tig dabei: „Dr. Bernard Krone bleibt immer Mensch.“  

Er stehe im Unternehmen zwar nicht mehr in der ersten Linie des harten Ta-

gesgeschäfts, aber er sei immer die Seele des Unternehmens und sein guter 

Geist geblieben. Auch im VDA habe er die Kundenbeziehungen zum Gewerbe 

in den Fokus aller Bestrebungen gerückt und sei stets Anwalt für die mittel-

ständischen Kunden gewesen. „Jeder darf auf Sie vertrauen, wenn es um 

weitblickende Strategien einer weltweit orientierten Nutzfahrzeugindustrie in 

Deutschland geht. Sie sind bis heute der Garant, dass die Kunden daheim 

ihren Stellenwert nicht verlieren und niemals aus dem Blick geraten.“ 
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BGL-Präsident Hermann Grewer überreicht Dr. Bernard Krone den „Großen Wagen“' 

Mit den Worten: „Zur Würdigung Ihrer vielfältigen Verdienste um die mittel-

ständische Transportwirtschaft ist es mir eine besondere Ehre, Ihnen den 

‚Großen Wagen’ des BGL jetzt überreichen zu dürfen. Mögen die 7 Sterne 

Sinnbild für eine feste Zielrichtung und Qualität sein, die Sie lebenslang für 

Ihr Haus und in der Politik nachhaltig vorgelebt haben. Wir freuen uns, einen 

Menschen und Weggefährten wie Sie auf unserer Seite zu wissen, der als 

Freund des Gewerbes legendär ist“, verlieh BGL-Präsident Hermann Grewer 

die Auszeichnung an Dr. Bernard Krone.  

Dr. Bernard Krone bedankte sich beim BGL-Präsidenten in launiger Manier: 

„Ich bin lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass Ihre Übertreibungen – 

gut tun“, und erntete reichlich fröhlichen Beifall und freundliche Lacher für so 

viel selbstbewusste Bescheidenheit. Außerdem vertrat  Dr. Krone die Ansicht, 

die Lkw-Hersteller bauten eigentlich nur Pkw mit Schlafkabinen hinten drin, 

„… das Geld aber verdienen wir Anhängerhersteller mit unseren Produkten.“  

Ein weiteres Highlight wurde am Ende der Vortragsveranstaltung gesetzt: 

BGL-Präsident Hermann Grewer stellte das Projekt der CD „ADAGIO im Auto“ 

vor, das unter der Überschrift „Entspannt und sicher fahren“ läuft. Hierzu trü-

ge Klassische Musik in besonderem Maße bei, hätten wissenschaftliche Unter-

suchungen festgestellt. Der Clou an dieser CD mit Klavierkonzerten von Wolf-

gang Amadeus Mozart sei, dass Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer 

dabei selbst in die Tasten gegriffen habe. Zusammen mit namhaften Pianisten 

und dem Orchester der Deutschen Oper Berlin unter Leitung von Dr. Stephan 

Frucht – dem Geschäftsführer des „Kulturkreises der Deutschen Wirtschaft im 

BDI e.V.“ – sei die Aufnahme für einen guten Zweck eingespielt worden. BGL-

Präsident Grewer: „Nicht alle von uns wussten, dass Herr Dr. Ramsauer ein 

passionierter Klavierspieler ist und in jungen Jahren durchaus mit dem Ge-

danken spielte, Konzertpianist zu werden. Er ist dann doch in die Politik ge-

gangen, was aus unserer Sicht sicherlich ebenfalls eine glückliche Entschei-

dung war, aber für die Kunst einen Verlust bedeutet.“ 

Initiatoren der unkonventionellen Verkehrssicherheitsaktion seien die KRAVAG 

– als führender Spezialversicherer für den gewerblichen Güterkraftverkehr –, 

die Straßenverkehrsgenossenschaften (SVG) und der BGL gewesen. Mither-

ausgeber der CD sei der „Kulturkreis der Deutschen Wirtschaft im BDI e.V.“, 

der in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiere. Der BGL-Präsident führte 

dazu weiter aus: „Vielen Dank an Sie, Herr Bundesminister, und alle Künstler 
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und Mitwirkende. Die Produktion der CD ist auch eine Verbeugung vor der 

Arbeit der Kulturstiftung im BDI, die viele junge Künstler fördert und großen 

Künstlern das Tor zum Weltruhm öffnete.“ 

Gewinner seien aber auch die Kinder, denn von den sechs Euro Verkaufs-

preis komme ein Euro dem Verein „Aktion Kinder-Unfallhilfe e.V.“ zugute. 

Dieser gemeinnützige Verein unterstütze Kinder und Jugendliche nach einem 

Verkehrsunfall und fördere Maßnahmen zur Unfallverhütung. 

 

Die Bestelladresse für die CD „Adagio im Auto“ lautet: 

 
Per Brief:  Adagio im Auto  –  Postfach 104402  –  20030 Hamburg 
Per Fax:  040 / 23 606 4444  
Per Tel.:          0611 / 533 40429 
Per Mail: info@adagio-im-auto.de 
Im Internet:   http://www.adagio-im-auto.de 
 

 

Die Vortragsveranstaltung schloss mit einem interessanten Kurzfilm über das 

„Making of“ der CD „ADAGIO im Auto“ und über den Hintergrund des ganzen 

Projektes. Gezeigt wurden Bilder von den Ton-Aufnahmen in der Berliner Je-

sus-Christus-Kirche, von den Wirkungen von Musik im menschlichen Gehirn 

wie auch von bereits umgesetzten Projekten der Aktion Kinder-Unfallhilfe. In 

Interviews kamen Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer, BGL-

Präsident Hermann Grewer sowie der Vorstandsvorsitzende der KRAVAG-

LOGISTIC Versicherung Dr. Norbert Rollinger zu Wort. Ein Statement des 

Bundesverkehrsminister bildete den perfekten Abschluss des Filmes wie auch 

der BGL-Vortragsveranstaltung insgesamt: „In einem einzigen Klavierkonzert, 

etwa von Mozart, stecken viel, viel mehr Geheimnisse, als im gesamten Bun-

desverkehrswegeplan zusammengerechnet.“ Tosender Applaus! 

In der anschließenden Pressekonferenz gab Bundesverkehrsminister Dr. Peter 

Ramsauer noch folgende Konkretisierungen zu Protokoll: Das achte Land, das 

mit seiner Stimmenthaltung zur Ablehnung des Antrags des Landes Nord-

rhein-Westfalen beitrug, den Feldversuch zu verhindern, sei Sachsen-Anhalt 

gewesen. Unter einer Pkw-Maut verstehe er eine Maut für alle Kraftfahrzeuge 

bis 12 t zulässigem Gesamtgewicht.  

10 Jahre LSVA – Das stille Jubiläum.  
 

Auch nach 10 Jahren LSVA sind die Marktanteile des Schienengüter-

verkehrs in der Schweiz niedriger als vor deren Einführung! 

Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. in 

Frankfurt am Main vernahm etwas überrascht jüngste Äußerungen des Leiters 

der Sektion Güterverkehr des Eidgenössischen Departements für Umwelt, 

Verkehr, Energie und Kommunikation beim Bundesamt für Verkehr in Bern, 

Dr. Arnold Berndt. Dieser hielt am 09.11.2011 auf dem 6. Logistik Forum in 

Nürnberg einen sehr differenzierten und ausgesprochen sachlichen Vortrag 

zur Schweizer Verkehrspolitik. Dabei vertrat er die Ansicht, dass die Leis-

tungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) nicht mit dem Ziel eingeführt 

worden sei, Lkw-Verkehr zu verhindern oder um die Schweiz herum zu leiten. 

Auftrag der Schweizer Bevölkerung bei mehreren Volksentscheiden sei u.a. 

vielmehr gewesen, durch die LSVA die nötigen finanziellen Mittel für Eisen-

bahnbasistunnel zu generieren, die den Gütertransport durch die Schweiz mit 

einer statt bisher mit drei Loks pro Zug ermöglichen. Trotz des Nachweises 

der seit 2001 gestiegenen Tonnage im alpenquerenden Eisenbahngüterver-
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kehr, wurden keine Erfolge bei der Verkehrsverlagerung Straße/Schiene kons-

tatiert. 

Die in Deutschland oft beschworene Verlagerungswirkung der LSVA 

erhält von Schweizer Seite also kein neues „Futter“. Zudem belegt 

der BGL auf Basis amtlicher Schweizer Daten, dass angebliche Verla-

gerungserfolge durch die LSVA nicht mit der Realität übereinstimmen. 

BGL-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Karlheinz Schmidt: „Dass das 10-

jährige Jubiläum der LSVA-Einführung vergleichsweise still begangen 

wurde, hat einen ganz triftigen Grund: Die Marktanteile des Schie-

nengüterverkehrs in der Schweiz sind auch 10 Jahre nach der Einfüh-

rung der LSVA anno 2001 niedriger als vorher. Dies gilt sowohl für 

den Modal Split des gesamten Güterverkehrs in der Schweiz als auch 

für das Segment des ausschließlich alpenquerenden Verkehrs. Es gibt 

keine Verlagerungserfolge zu feiern. Dass in den letzten Jahren im 

alpenquerenden Verkehr trotzdem die Zahl der Lkw-Fahrten zurück-

ging, hat einen ganz einfachen und logisch nachvollziehbaren Grund: 

Die parallel zur Einführung der LSVA erfolgte stufenweise Anhebung 

der Schweizer Lkw-Gewichtslimite von 28 t auf 40 t.“ 

Die in Deutschland vielfach gebetsmühlenartig wiederholten Verlagerungser-

folge durch die LSVA in der Schweiz existieren nur in der Phantasie schlecht 

informierter Zeitgenossen. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung amtlicher 

eidgenössischer Verkehrsstatistiken durch den BGL. Spürbare Effekte Schwei-

zer Maßnahmen zeitigte lediglich die stufenweise Anhebung der Gewichtslimi-

te von 28 t auf 34 t im Jahre 2001 und auf 40 t im Jahre 2005 (s. Grafik 1). 

  Grafik 1 

Bei einem Eigengewicht des Lkw von 16 t entspricht dies einer Verdoppelung 

der Nutzlast von 12 t auf 24 t! So stieg das durchschnittliche Ladungsgewicht 

pro Lkw-Fahrt im alpenquerenden Güterverkehr durch die, in die, aus der und 

innerhalb der Schweiz von 6,3 t anno 2000, dem letzten Jahr vor Einführung 

der LSVA, auf 11,4 t im Jahre 2010! Dies hatte – trotz einer massiven Zu-

nahme der im alpenquerenden Straßengüterverkehr durch die Schweiz trans-

portierten Gütermenge im gleichen Zeitraum von 8,9 Mio. t auf 14,3 Mio. t – 

eine leichte Reduzierung der Fahrtenanzahl von 1,404 Mio. auf 1,257 Mio. zur 

Folge (s. Grafik 2). 

Schweiz: Tonnage pro Lkw-Fahrt im alpenquerenden Verkehr 1981-2010
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Schweiz: Gütermenge und Fahrtenzahl im alpenquerenden Straßenverkehr 

1981-2010
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 Grafik 2 

Nichtsdestotrotz verringerte sich allerdings der Marktanteil des 

Schienengüterverkehrs in der Schweiz: Und zwar von 42,2 % anno 2000 

auf nur mehr 36,3 % anno 2009 (letztes bislang veröffentlichtes Jahr) im ge-

samten Güterverkehr in der Schweiz (s. Grafik 3). 

Schweiz: Schienenanteil am gesamten Güterverkehr nach tkm 2000-2009

- Vor und nach der Einführung der LSVA anno 2001 - 
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 Grafik 3 

Im rein alpenquerenden Verkehr durch, in, aus und innerhalb der Schweiz 

reduzierte sich der Schienenanteil von 70 % im Jahre 2000 auf 63 % im Jahr 

2010 (s. Grafik 4). 
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Alpenquerender Güterverkehr in der Schweiz: Schienenanteil 2000-2010

(Vor und nach der Einführung der LSVA anno 2001)
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 Grafik 4 

Der BGL weist an dieser Stelle darauf hin, dass sich die in vielen Me-

dien genannten „astronomischen“ Marktanteile des Schweizer Schie-

nengüterverkehrs von über 60 % lediglich auf das Teilsegment des 

alpenquerenden Verkehrs und  n i c h t  auf den gesamten Güterver-

kehr in der Schweiz beziehen; bei dem machte der Anteil der Schiene 

anno 2010 36,3 % des Marktes aus. Randnotiz: Nach Schweizer Lesart 

spricht man in der Regel bereits dann von einer Verkehrsverlagerung, wenn 

die Zahl der Lkw-Fahrten sinkt. Nach dieser Definition läge also auch dann 

eine „erfolgreiche“ Verlagerung vor, wenn vier Lkw das gleiche transportieren, 

was vorher von fünf Lkw transportiert worden war, oder auch wenn der Lkw – 

statt wie bisher durch die Schweiz – künftig über Österreich oder Frankreich 

fährt. 

In der Schweiz waren vor Einführung der LSVA über fünf Jahrzehnte hinweg 

durch die 28 t-Beschränkung für Lkw unter dem Deckmäntelchen des Um-

weltschutzes Millionen überflüssige Lkw-Fahrten generiert worden. Hinzu ka-

men zahllose unnötige Umwegfahrten über Österreich und Frankreich, die 

Abermilliarden von Umwegkilometern hervorbrachten. Insofern fällt die Ein-

führung der LSVA zwar zeitlich mit der Beendigung der umweltschädlichen 28 

t-Limite zusammen, hieraus lässt sich jedoch keine inhaltlich-kausale Wirkung 

der LSVA ableiten. 

Das Resümee des BGL zu 10 Jahren LSVA lautet: 

Durch die LSVA wurde zwar kein Modal Shift zugunsten der Schiene erreicht, 

aber die Eidgenossenschaft kann sich über jährliche Mauteinnahmen in Milli-

ardenhöhe freuen. Vor diesem Hintergrund warnt der BGL vor übertriebenen 

Erwartungen hinsichtlich angestrebter Verkehrsverlagerungen, die die Politik 

durch einseitige Belastung des Straßengüterverkehrs mit dem Argument der 

sog. Externen Kosten zu erzwingen versucht. Die als Eisenbahnspezialist be-

kannte TransCare AG in Wiesbaden hat errechnet, dass sich von der in 

Deutschland und Frankreich auf der Straße beförderten Gütermenge ohnehin 

nur maximal 1,22 % über Preismaßnahmen auf die Schiene verlagern ließen. 
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Warum Mitglied in einem BGL-Landesverband 
werden? 
 

BGL-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Karlheinz 

Schmidt erläutert: „Verbandsmüdigkeit und 

Politikschelte sind das Erkennungszeichen der 

‚Mehrheitspartei Ohnemichel’, die von Politik und 

Gesellschaft immer mehr einfordert, aber wenig 

bis gar nichts zu geben bereit ist. Dabei wird es 

immer wichtiger, sich in einer Welt mit 

vielfältigen Interessengegensätzen Gehör zu 

verschaffen. Selbst als Einzelgänger oder gar 

Trittbrettfahrer kann man sein Ziel nur dann 

erreichen, wenn andere die Wege bezahlen und 

für die Bewegung sorgen. Leider scheint es 

populär, andere säen zu lassen, aber nur bei der 

Ernte zu erscheinen. Eine schlagkräftige 

Interessenvertretung kann allerdings nur existieren, wenn sie inhaltlich und 

materiell von ihren Mitgliedern getragen wird. Das Internet und die Fachzeit-

schriften, aus denen viele ihre Informationen ‚gratis’ erhalten, können ihrer-

seits nicht mit Politik und Öffentlichkeit um Lösungen ringen. Nicht diese Me-

dien haben beispielsweise das Mautharmonisierungsprogramm mit einem Vo-

lumen von Jahr für Jahr sage und schreibe 600 Mio. Euro ausgehandelt; sie 

können lediglich darüber berichten. Oder: Wer hat dafür gesorgt, dass der 

Digitale Tachograph in seiner Aufzeichnungstechnik jetzt geändert wird? Wer 

hat die Interessen der Unternehmer in Brüssel vertreten, als es um die Anlas-

tung der Externen Kosten ging? Aber alle freuen sich heute, dass Staukosten 

bis zu 75 Cent pro Kilometer eben nicht Wirklichkeit geworden sind! Wer 

setzt sich jetzt gerade dafür ein, dass die bevorstehende erneute Änderung 

der Digitalen Tachographentechnik nicht zum vollautomatisierten Bußgeldau-

tomaten ‚im Vorbeifahren’ wird? Wer verhindert jetzt und in Zukunft, dass 

das Transportlogistikgewerbe bei Euro VI über den Tisch gezogen wird? Der 

BGL, seine Mitgliedsverbände und eine schlagkräftige Mannschaft 

sorgen sich um all dies und viel mehr. 10.000 Transportlogistikunter-

nehmen sind über ihren jeweiligen Landesverband Mitglied im BGL 

und wissen auch warum. Vielleicht gelingt es uns gemeinsam, einige 

‚Noch-Trittbrettfahrer’ in unsere Gemeinschaft einzubinden, um die 

Durchschlagskraft mit jedem neuen Mitglied weiter wachsen zu las-

sen!“ 

Pflicht zur Bildung einer Rettungsgasse ab 
01.01.2012 

 

In Österreich sind ab 01.01.2012 alle Verkehrsteilnehmer verpflichtet, bei 

Staubildung auf Autobahnen und Schnellstraßen eine Rettungsgasse zu bil-

den. Diese soll gewährleisten, dass Einsatzkräfte möglichst rasch zu einem 

Unfallort vordringen können. Verkehrsteilnehmer auf der linken Spur müssen 

sich bei Stau möglichst weit links zur Fahrbahn einordnen und Teilnehmer auf 

der rechten Spur so weit rechts wie notwendig. Bei mehrspurigen Fahrbahnen 

gilt: Fahrzeuge auf der linken Spur nach links, alle anderen nach rechts. Da-

bei ist der Pannenstreifen zu befahren. Durch die Änderung der Straßenver-

kehrsordnung sollen Einsatzkräfte im Notfall möglichst rasch zu einem Unfall-

ort vordringen können und so die Überlebenschancen von Schwerverletzten 

um bis zu 40 % gesteigert werden. Bei Nichtbefolgung drohen Geldstrafen 

von 72.- € bis 2.180.- €. Weitere Infos siehe www.rettungsgasse.com.  
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Umweltplakette seit 01.11.2011 vorge-
schrieben 
 

In den letzten Jahren wurden in insgesamt fünf dänischen Städten Umweltzo-

nen eingerichtet. Fahrzeuge, die in diese Zonen einfahren wollen, müssen 

bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Bislang wurde für nichtdänische Fahr-

zeuge ein entsprechender schriftlicher Nachweis anerkannt. Seit dem 

01.11.2011 müssen auch nichtdänische Fahrzeuge mit einer entsprechenden 

Umweltplakette nach dänischem Modell ausgerüstet sein. Welche Vorausset-

zungen zu erfüllen und für welche Städte diese erforderlich sind, erfahren Sie 

bei Ihrem BGL-Landesverband. Dort erhalten Sie ebenfalls eine Informations-

broschüre in deutscher Sprache. 

Strengere Abgasnormen im Großraum London 
ab 03.01.2012 
 

2008 wurde im Großraum London eine Niedrigemissionszone „Low Emission 

Zone“ (LEZ) eingeführt. Nach den derzeitigen Regelungen können Fahrzeuge, 

wenn sie dem Standard Euro III oder besser entsprechen, gebührenfrei in den 

Großraum London einfahren. Ab dem 03.01.2012 werden die Regelungen ver-

schärft. Überdies müssen die Fahrzeuge vorab registriert werden. Von Fahr-

zeugen, die ohne Registrierung in die LEZ einfahren, wird ein Bußgeld in Höhe 

von 1.000.- Britischen Pfund erhoben. Welche Voraussetzungen erfüllt werden 

und wo die Fahrzeuge registriert werden müssen, erfahren Sie bei Ihrem 

BGL-Landesverband. 

Die künftige Erfordernis und Implementierung 
von Klimabilanzen für alle Tätigkeitsbereiche 
in kleinen und mittleren Transport- und 
Logistikunternehmen 
 

Die SVG Bundes-Zentralgenossenschaft Straßenverkehr eG in Frankfurt am 

Main hat eine durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

geförderte Dokumentation zum Thema „Die künftige Erfordernis und Imple-

mentierung von Klimabilanzen für alle Tätigkeitsbereiche in kleinen und mitt-

leren Transport- und Logistikunternehmen“ herausgegeben. Diese Arbeit soll 

den Betrieben des klein- und mittelständischen Güterkraftverkehrs einen Leit-

faden zum Aufbau einer CO2-Bilanz geben und das dortige Umweltbewusst-

sein insgesamt fördern.  

Aus dem Inhalt: 

• Entstehung des CO2-Gases in der Atmosphäre 

• Allgemeine Situation der Transportbranche in Bezug auf Klimaschutz 

• CO2-Bilanzen aus Sicht der Bundesregierung 

• Unterschiede der Klimabilanzen 

• Sinn von CO2-Bilanzen 

• Herausforderung bei der CO2-Berechnung 

• Geplante europäische Normen 

• CO2-Kompensation / Klimaneutralität 

 

Es wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten bestehen, eine Klimabilanz aufzu-
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bauen und dies entsprechend zu kommunizieren. Damit verbunden ist in der 

Folge eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.  

Die vorliegende Dokumentation ist zum Selbstkostenpreis von 19,90 € zuzüg-

lich Versandkosten und MwSt. zu beziehen bei: 

SVG Bundes-Zentralgenossenschaft Straßenverkehr eG 

Unternehmensberatung 

Breitenbachstr. 1 

60487 Frankfurt am Main 

Tel. 069 7919-348 
Fax 069 7919-5348 
e.craig@svg.de 

 

Optimierungspotentiale in der Disposition von 
klein- und mittelständischen Transport- und 
Logistikunternehmen 
 

Die SVG Bundes-Zentralgenossenschaft Straßenverkehr eG in Frankfurt am 

Main hat eine durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

geförderte Dokumentation zum Thema „Optimierungspotentiale in der Dispo-

sition von klein- und mittelständischen Transport- und Logistikunternehmen“ 

herausgegeben. Diese Arbeit erläutert, wie klein- und mittelständische Trans-

port- und Logistikunternehmen ihre Disposition reorganisieren, Prozesse op-

timieren und Systemkosten, die aus der Vorhaltung der Disposition entste-

hen, minimieren können. Darüber hinaus werden Empfehlungen für die Zu-

kunft gegeben. 

Aus dem Inhalt: 

• Beschreibung der Struktur der Disposition 

• Arbeitsplatzgestaltung 

• Notwendige Qualifikationen der Disponenten 

• Prozessablauf der speditionellen Auftragsdisposition 

• Arbeitsbedingungen Ist-Situation 

• Arbeitsbedingungen Soll-Situation 

• Beschreibung der Aufgaben in der Disposition 

• Einbindung der Disposition in das Gesamtunternehmen 

• Zusammenarbeit mit: 

• Buchhaltung 

• Schadenabteilung 

• Werkstatt 

• Lager 

• Geschäftsleitung 

• Subunternehmern 

• Behörden 

• Kunden 

Besondere Themen in der Disposition: 

• Telematik 

• Digitaler Tachograf 

• Lenkzeiten/Ruhezeiten 

• Arbeitszeiten 
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• Fremdvergabe oder Selbsteintritt 

• Fallbeispiel Zentraldispo 

• Kostenstruktur der Disposition 

• Qualifikation der Mitarbeiter 

• Zukünftige Struktur von Fahrzeugdispositionen 

 

Die vorliegende Dokumentation ist zum Selbstkostenpreis von 19,90 € zuzüg-

lich Versandkosten und MwSt. zu beziehen bei: 

SVG Bundes-Zentralgenossenschaft Straßenverkehr eG 

Unternehmensberatung 

Breitenbachstr. 1 

60487 Frankfurt am Main 

Tel. 069 7919-348 
Fax 069 7919-5348 
e.craig@svg.de 

 

SVG-Chef-Seminare 2012 
 
Im Jahr 2012 veranstaltet die SVG Bundes-Zentralgenossenschaft 
Straßenverkehr eG wieder zwei Chef-Seminare. Hier die Termine: 
 

• 29. Januar bis 1. Februar 2012 im ArabellaSheraton Alpenhotel am 
Spitzingsee (Oberbayern)  

 
• 22. bis 25. April 2012 im Hotel Seeschlösschen in Timmendorfer 

Strand 
 
Themenschwerpunkte: 

 
o Aktuelle Stunde, Retrospektive des Jahres 2011 und Projektion 

für das Jahr 2012  
Referent: Klaus-P. Niehof, Dipl.-Oec., SVG Zentrale Frankfurt  

 
o Erfolgreiche Verkaufsverhandlung  

Referent: Reiner Neumann, Dipl.-Psychologe 

 
o Effizient mit der Informationsflut umgehen 

Referent: Helgo Bretschneider, Impuls-Seminare 

 

o Perspektiven der Logistikbranche in der „volatilen Welt“: Wo 
liegen die  
Geschäfts- und Entwicklungspotenziale für mittelständische 
Logistikdienstleister? 
Referent: Prof. Dr. Christoph Tripp, Hochschule Hof 

 

Seminarpreis: 1.049,- € + MwSt. inkl. Arbeitsunterlagen, 

Tagungsgetränke, Kaffeepausen, Sektempfang und 

Hüttenabend bzw. Abschlussabend mit Musik;  

zuzüglich Hotelkosten 

 

Veranstalter: 

 

SVG Bundes-Zentralgenossenschaft Straßenverkehr eG 

Frau Marion Hawel 

Breitenbachstr. 1 

60487 Frankfurt 

Tel. 069 / 7919-345 
Fax 069 / 7919-5345 
m.hawel@svg.de  



Rezensionen 
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Hentschel/König/Dauer: 

Straßenverkehrsrecht, 41. Auflage 2011 

 

Die Neuauflage des „Hentschel“ hat seinen Ruf als Klassiker unter den Ver-

kehrsrechtskommentaren erneut bestätigt. Er bietet dem Praktiker alles, was 

er zur Bearbeitung straßenverkehrsrechtlicher Probleme benötigt. In die 41. 

Auflage des „Hentschel“ sind zahlreiche Änderungen des Straßenverkehrs-

rechts eingearbeitet worden, u.a. auch das 5. und 6. StVG Änderungsgesetz 

zum „Feuerwehrführerschein“ und zur Online-Zulassung von Kraftfahrzeugen. 

Zu erwähnen ist außerdem noch die 2. und 3. Änderungsverordnung zur 

Fahrerlaubnisverordnung, die mit ihrem Schwerpunkt die Anerkennung, Ertei-

lung und Entziehung von Fahrerlaubnissen aus dem EU- und EWR-Raum so-

wie den Drittstaaten umfassend regeln. Das Werk bietet die ebenso aktuelle 

wie umfassende und übersichtliche Darstellung des gesamten Straßenver-

kehrsrechts. Über das 30-seitige Sachverzeichnis wird der Praktiker präzise zu 

den Stellen geführt, an denen er das ihn interessierende Problem mit Verwei-

sungen auf die wesentliche Rechtsprechung und das Schrifttum anschaulich 

und detailgenau dargestellt findet. Für den Rechtspraktiker ist das Werk un-

entbehrlich; nützliche Dienste leistet es aber auch den Praktikern der Ver-

kehrswirtschaft. 

 

Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, Verlag C.H. Beck, 

41. Auflage 2011, 1.821 Seiten, in Leinen € 112,00, ISBN 978-3-406-60991-6. 

 

Andresen/Winkler: Fahrpersonalgesetz und 

Sozialvorschriften für Kraftfahrer 
 

Aufgrund der immer vielfältigeren wirtschaftlichen Verflechtungen innerhalb 

und außerhalb der Europäischen Union gewinnt das Sozialrecht im Straßen-

verkehr zunehmend an Bedeutung. Mit ihrem Kommentar erläutern die lang-

jährig praktisch erfahrenen Autoren die gesetzlichen Vorgaben zum sozialen 

Schutz des Fahrpersonals in der Güter- und Personenbeförderung. Neben den 

sog. EU-Sozialvorschriften und dem AETR-Abkommen mit den wichtigen Re-

gelungen zu den international geltenden Lenkzeiten sowie den Mindestzeiten 

für Pausen und Ruhezeiten erläutern die Verfasser auch § 21a ArbZG, der die 

Arbeitszeit des Fahrpersonals festlegt. 
 

Der in der vierten, völlig neu bearbeiteten und wesentlich erweiterten Auflage 

erschienene Kommentar bietet allen, die mit der Disposition oder Kontrolle 

von Lkw oder Omnibussen zu tun haben, fundierte Hilfe bei der Anwendung 

der relevanten nationalen, supranationalen und internationalen Sozialvor-

schriften für Kraftfahrer. Dabei werden alle in den letzten Jahren eingetrete-

nen Änderungen berücksichtigt, wie z.B. die Einführung des digitalen Kon-

trollgeräts in der EU, die durch die VO (EU) Nr. 561/2006 geschaffenen Neu-

regelungen über Lenk- und Ruhezeiten mit ihren nationalen Auswirkungen auf 

das FPersG und die FPersV sowie die Neuschaffung des § 21 a ArbZG. Ein 

Hauptaugenmerk wird auf die obergerichtliche und höchstrichterliche Recht-

sprechung gelegt. 

 

Dr. Bernd Andresen/Wolfgang Winkler 

Fahrpersonalgesetz und Sozialvorschriften für Kraftfahrer 

Kommentar zum FPersG, zur FPersV, zu den Verordnungen (EG) 

Nr. 561/2006 und (EWG) Nr. 3821/85 sowie zum AETR, Erich Schmidt Verlag 

4. völlig neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage 2011, 533 S., kar-

toniert, 52,80 €, ISBN 978-3-503-12677-4. 




